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Bebauungsplan 1a

Gemeinde Kirchwalsede
"Felhoren", 3. Änderung
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Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

z.B.  0,4

Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Planzeichenerklärung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl / GRZ

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

(gemäß Planzeichenverordnung v. 1990)

WA Allgemeine Wohngebiete

z.B.   I Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Otterndorf

    Katasteramt Rotenburg

Jahr 2024C

Baugrenze

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) hat der Rat der Gemeinde Kirchwalsede diesen Bebauungsplan Nr. 1a "Felhoren", 3. Änderung, bestehend aus der 
Planzeichnung, den nebenstehen- den textlichen Festsetzungen sowie der nebenstehenden örtlichen Bauvorschrift, als 
Satzung  beschlossen.

Kirchwalsede, den ...................

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Kirchwalsede hat in seiner Sitzung am ................... die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 1a, 3. Änderung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 
................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Kirchwalsede, den ...................

Der Rat der Gemeinde ............... hat in seiner Sitzung am ............... dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
öffentlichen Auslegung wurden am ............... ortsüblich bekannt gemacht.  Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begrün-
dung hat vom ............... bis  ............... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Kirchwalsede, den ....................

Der Rat der Gemeinde ............... hat in seiner Sitzung am ............... dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
öffentlichen Auslegung wurden am ............... ortsüblich bekannt gemacht.  Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begrün-
dung hat vom ............... bis  ............... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Kirchwalsede, den ...................

Der Rat der Gemeinde Kirchwalsede hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
seiner Sitzung am ................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Kirchwalsede, den ...................

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Bebauungsplan ist damit am ................... rechtsverbindlich geworden.

Kirchwalsede, den ...................

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Kirchwalsede, den ...................

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Kirchwalsede, den ...................

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Bebauungsplan Nr.
Gemeinde Kirchwalsede

WA
I

0,4

 (Unterschrift) ................................................

ED

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 05.07.2024). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Rotenburg (Wümme), den ...................

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 4 Abs. 3 BauNVO) sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

2. Zulässigkeit von Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen
Im Allgemeinen Wohngebiet sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen gemäß § 12 BauNVO auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 23 Abs. 5 
BauNVO).

3. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB). 
Besteht ein Baukörper aus mehreren selbständig benutzbaren Gebäuden, sind für diesen Baukörper insgesamt maximal 2 
Wohnungen zulässig.

Nachrichtliche Hinweise
Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.
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